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1. Prüfungsauftrag

Die ordentliche Mitgliederversammlung vom 12. November 2022 des Vereins
Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 

Stuttgart 
im Folgenden kurz ”BdFWS“ oder ”der Verein“ genannt, hat uns zum Ab schlus sprü fer für das Schul-
jahr 2022/23 ge wählt. Dar auf hin be auf trag te uns der Vorstand, die Jah res rech nung zum
31. Juli 2023 unter Ein beziehung der Buchfüh rung des Vereins entspre chend den vom In stitut der
Wirt schafts prüfer (IDW) gegebenen Empfehlungen eines Prüfungsstan dards „Prüfung von Verei nen“
(IDW PS 750) und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Anleh nung an den Kri te rienkata-
log des DPWV Ba den-Württemberg zu prüfen sowie einen Erläute rungs teil zu den Ab schluss positio-
nen zu erstellen.  

Der Bund ist ein Idealverein im Sinne des § 21 BGB und nicht Kaufmann im Sinne der §§ 1 und 2
HGB. Er unterliegt somit nicht den kaufmännischen Buchführungspflichten nach § 238 HGB und
nicht den kaufmännischen Bilanzierungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB. Die Vorschriften über die
handelsrechtliche Pflichtprüfung nach den §§ 316 ff. HGB sind daher auf den Jahresabschluss des
BdFWS nur sinngemäß anzuwenden.

Es kommen namentlich die folgenden Überlegungen, die üblicherweise mit der handelsrechtlichen
Pflichtprüfung verbunden sind, nicht zum Tragen. Der BdFWS stellt keinen handelsrechtlichen Jah-
res ab schluss auf, wel cher Gegenstand einer handelsrechtlichen Pflichtprü fung wäre. Vielmehr er-
gibt sich aus den Not wendigkeiten der Rechenschaftslegung, dass der BdFWS eine Jahresrechnung,
be stehend aus Ver mö gensaufstellung und Ergebnisrechnung aufstellt. Die Ergebnisrechnung wird
er gänzt um eine Spartenrechnung, in der der Verlauf der verschiedenen laufenden Projekte darge-
stellt wird.

Nachfolgend berichten wir über die Art und den Umfang der Prüfung sowie deren Ergebnis se. Der
vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Anlehnung an den vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) gegebenen Empfehlungen eines Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichters-
tattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450) erstellt. Zu der von uns erteilten Bescheinigung ver-
weisen wir auf den Abschnitt 7.

Der BdFWS ist Rechtsträger der unselbständigen WALDORF-STIFTUNG. Die Rechnungslegung der Stif-
tung ist daher ebenfalls Gegenstand der Prüfung. Im Prüfungsumfang ist auf tragsge mäß nicht ent-
halten die Prüfung der Werthaltigkeit der von der WALDORF-STIFTUNG ver ge be nen För der darle hen.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grun de.
Die Hö he unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1
Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßge bend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

Nach IDW PS 750 haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Abschlussprüfung fest-
gestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung der geprüften Körperschaft wesentlich be-
einträchtigen oder ihren Bestand gefährden können.

Der BdFWS finanziert sich überwiegend aus Mitgliederbeiträgen, die jährlich von der Mitgliederver-
samm lung in Kenntnis der budgetierten Ausgaben des BdFWS festgesetzt werden und die von den
Mit gliedern in der Folge erbracht werden. 

Diese Beiträge werden überwiegend zur Finanzierung der Lehrer:innenbildung verwendet. Hierzu
wer den mit den Ausbildungsstätten Verträge mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren geschlossen. 
Die se Ver trä ge be inhalten die Vereinbarung, dass sie keinen Anspruch auf eine dauerhafte Förde-
rung über die Lauf zeit des einzelnen Vertrages hinaus begründen. Für die Ausbildungsstätten wäre
ein Aus blei ben der Bundeszuschüsse existenzgefährdend. 

Die Risiken der zu künf ti gen Ent wick lung lie gen so mit in den Mit glieds ein rich tun gen sel ber, wel che
nicht Ge gen stand der Jahres ab schluss prü fung des BdFWS sein kön nen. Die Risi ken der zu künf ti gen
Ent wick lung sind gleich wohl Gegen stand der Ab schluss prüfung und der Be richters tat tung in dem
Um fange, in dem sie im Rah men der Ab schluss prüfung feststell bar sind. Hin sichtlich der wirt schaft-
li chen Ver hältnisse der Mit gliedsein rich tungen sei auf den Ge samt jah resab schluss der deut schen
Waldorf schulen ver wie sen. 

Die WALDORF-STIFTUNG finanziert ihre laufende Tätigkeit durch die Vergabe von Förderdarlehen an
Mit glieds ein rich tun gen des BdFWS sowie durch die Weitergabe von erhaltenen Spenden und Zins-
ein nahmen aus Förderdarlehen. Weitere Ein nah me quel len sind Erbschaften und Zu stif tun gen, die
von der WALDORF-STIFTUNG eingeworben wer den. Da solche Ein nah men prinzi piell nicht pro gnosti-
zier bar oder plan bar sind und auch nicht ge plant wer den, liegt in so weit kein Zu kunftsrisi ko vor. 

Dem Ausfallrisiko von För derdarle hen der WALDORF-STIFTUNG wird in der Regel nicht durch Wert be-
rich ti gun gen Rechnung getragen. Viel mehr wird ein ausreichendes freies Vermögen zur Abbildung
von Aus fäl len vor ge hal ten. Ei ne Ge fähr dung des Stiftungsvermögens ist der zeit nicht erkennbar.

Wir haben bei unserer Prüfung keine den Bestand gefährdenden Tatsachen festgestellt. Wir haben
auch keine Ansatz- und Bewertungsgrundsätze gefunden, die sich auf die Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung auswirken. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht die Jah-
resrechnung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung und die nach IDW RS HFA 14 zur  Rechnungsle-
gung von Vereinen aufgestellte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum
31. Juli 2023.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Jahresrechnung tragen die ge-
setzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen
unserer Prüfung dahin gehend zu beurteilen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung
beachtet worden sind. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erfolgt in Anleh-
nung an den Kriterienkatalog des DPWV Baden-Württemberg.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Beurteilung der Angemessenheit des Ver-
sicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend ver-
sichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung. Wei ter-
hin war nicht Bestandteil des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung die Prüfung der
Wert hal tig keit der verge be nen Förderdarlehen der WALDORF-STIFTUNG.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Ausgangspunkt war die von uns geprüfte und mit einer uneingeschränkten Bescheinigung vom 
2. September 2022 versehene Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum
31. Ju li 2022.

Bei Durchführung der Prüfung haben wir die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, insbesondere IDW PS 750, beachtet. Danach ha-
ben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen
Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bil des
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand un-
seres Auftrages waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B.
Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen und außerhalb der Rechnungslegung be gange-
ner Ordnungswidrigkeiten, noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schäfts führung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass
diejeni gen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Si-
cherheit auf gedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unre-
gelmäßig kei ten liegt bei den gesetzlichen Vertretern.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen ak tuellen
Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vereins verschafft. Dar auf aufbauend
haben wir uns, ausgehend von der Organisation des Vereins, mit den Zielen und Strategien be schäf-
tigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung füh ren kön-
nen. Durch Gespräche mit den Verantwortlichen des Ver eins und durch Einsichtnahme in Or ganisa-
tionsunterlagen haben wir anschließend unter sucht, welche Maßnahmen der Verein ergriffen hat,
um diese Risiken zu bewältigen. In die sem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Ange mes-
senheit und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Ver eins
durchgeführt. 

Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der
Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung
von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ih-
rer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unseren bisherigen Feststel-
lun gen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abgewickelt wurden, trat die Prü fung
der ste tigen Anwendung der maßgeblichen organisatorischen Maßnahmen der Gesellschaft in den
Vor der grund. In den übrigen Bereichen haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf der Basis
von bewussten Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.

Prüfungsschwerpunkte lagen in den Bereichen:
Immobilien,
Rückstellungen für Pensionen,
Beitragsabrechnung und
Aufwendungen für Mitarbeiter:innen.

Zur Prüfung der Posten der Jahresrechnung des Vereins haben wir u. a. Liefer- und Leistungsverträ-
ge, Darlehensverträge, Bankbestätigungen, so wie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Im
Rah men der Prüfung der Ge schäftsführung der WALDORF-STIFTUNG haben wir schwerpunktmäßig
die Vergabe von Darle hen sowie die Zinsabgrenzung geprüft.

Unsere Prüfungshandlungen erfolgen auf der Basis von Stichproben.

Der Vorstand sowie die von ihm benannten Personen haben uns alle verlangten Aufklärun gen und
Nachweise erbracht. Nach der vom Vorstand abgegebenen berufsüblichen Vollstän digkeitserklä-
rung sind in der Buchführung und Jahresrechnung zum 31. Juli 2023 alle bi lan zierungs pflichtigen
Ver mö gens werte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen be rück sichtigt, sämtliche Aufwen-
dungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Anga ben gemacht. Es bestanden am Bilanz-
stichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungs ver hältnisse so wie sonstigen Verpflichtungen,
als die aus der Bilanz er sichtlichen. 
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

Die Bücher wurden im Geschäftsjahr mit dem Programm Datev Mittelstand Faktura mit Rech nungs-
wesen der Da tev eG ge bucht.

Die Buchhaltung und die Belegablage sind systematisch und sachgerecht aufgebaut. Sie ermögli-
chen einem sachkundigen Dritten in angemessener Zeit einen Überblick. Die Verbuchung erfolgte
zeit nah. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Rechnungslegung des Vereines sind niedergelegt in den §§ 259,
260, 42 BGB und 63 Abs. 3 AO. Danach sind im Sinne der §§ 145 und 146 AO ordnungsmäßige Auf-
zeichnungen über die Einnahmen und die Ausgaben zu führen und in einer Abrechnung mitzuteilen.
Weiterhin hat der Vorstand sich über die Vermögenslage und die Zahlungsfähigkeit des Vereins auf
dem Laufenden zu halten.

Da der Verein ein Idealverein im Sinne des § 21 BGB und nicht Kaufmann im Sinne der §§ 1 und 2
HGB ist, unterliegt er nicht den kaufmännischen Buchführungspflichten nach § 238 HGB und damit
nicht den kaufmännischen Bilanzierungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB. 

Gleichwohl sind bei der Rechnungslegung des Vereins stets die folgenden Grundsätze zu beachten:
 
- Richtigkeit und Willkürfreiheit,
- Klarheit und Übersichtlichkeit,
- Vollständigkeit und Saldierungsverbot,
- Einzelbewertung der Vermögens- und Schuldposten,
- vorsichtige Bewertung von Vermögen und Schulden,
- Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsstetigkeit,
- Fortführung der Vereinstätigkeit.

Danach erstellt der Verein eine Jahresrechnung bestehend aus einer Vermögensaufstellung sowie
ei ner Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Ansatz- und Bewertungsgrundsätze haben sich in lang-
jähri ger Praxis herausgebil det, sie sind jedoch nicht schriftlich festgehalten. Die Zuführungen, Ver-
bräu che und Auflösungen von Rücklagen werden getrennt von den übrigen Auf wendungen und Er-
trägen in eigens hierfür gebil deten Positionen ausgewiesen. In der Rechnungslegung der
WALDORF-STIFTUNG werden die gegebenen Förderdarlehen grundsätzlich zum Nennwert bewertet.
Um even tuel le Ver luste ohne Gefährdung des Stiftungs stocks abbil den zu können, wird ein ausrei-
chen des frei es Vermö gen vorgehalten.
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Unsere Prüfung ergab die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätz-
lich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Doku mentation und Si che-
rung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.
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5. Rechtliche Grundlagen

Der Verein wurde im Jahr 1949 gegründet, er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter
der Nummer VR 354 eingetragen. Der letzte elektronisch abgerufene Vereinsregisterauszug datiert
vom 7. September 2023.

Es gilt die Satzung in der Fassung vom 30. Juni 2023, die am 9. August 2023 in das Ver eins re gis ter
ein ge tra gen wor den ist. 

Satzungsmäßige Organe sind: 

a) die Mitgliederversammlung
b) die Bundeskonferenz
c) die Delegiertenversammlung
d) der Vorstand
e) die regionalen Arbeitsgemeinschaften (RAG)
f) der Bundeselternrat
g) die Vertretung der Schülerinnen und Schüler im BdFWS (Waldorf-SV)
h) die Seminarekonferenz.

Mitglieder des Vorstandes waren im Berichtsjahr und bis zum Prüfungszeitpunkt:

Frau Cornelia Auschra, Köln 
Herr Wilfried Bialik, Swisttal
Frau Friederike Gläsener, Berlin
Herr Stefan Grosse, Ostfildern
Herr Hans-Georg Hutzel, Berlin  
Frau Eva Wörner, Frankfurt am Main

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.

In der ordentlichen Mitgliederversammlung  vom 12. November 2022 in  Leipzig wur de die Jahres-
rech nung 2021/2022 nach Berichters tat tung durch den Vor stand und Stel lung nahme des Rech-
nungs prüfers an ge nom men. Die Ent las tung des Vor stands wur de ein stim mig bei Enthal tung des
Vor stands erteilt.

Der Haushaltsplan des BdFWS für das Geschäftsjahr 2022/2023 wurde in der Mitgliederver samm-
lung vom 18. März 2023 in Mannheim mehrheitlich angenommen. 
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6. Steuerliche Verhältnisse

Der Verein wird beim Finanzamt Stuttgart-Körperschaften unter der Steuernummer 99015/05836
ge führt.

Dem Verein wurde zuletzt mit Freistellungsbescheid des Finanzamts Stuttgart Körperschaften vom
19. Dezember 2022 die Gemeinnützigkeit für das Jahr 2020 im Sinne der §§ 51ff. AO we gen 

Förderung von Wissenschaft und Forschung,
Förderung der Erzie hung und 
Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe

bescheinigt.

Der Bescheid steht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Die Steuererklärungen des Kalenderjah-
res 2021 sind teilweise abgegeben, aber noch nicht vom Finanzamt Stuttgart-Körperschaften veran-
lagt.

Die vom BdFWS verwaltete rechtlich nicht selbständige WALDORF-STIFTUNG wird unter der Steuer-
num mer 99033/32453 beim Finanzamt Stuttgart-Körperschaften geführt.

Der WALDORF-STIFTUNG wurde zuletzt mit Freistel lungsbescheid des Finanzamts Stuttgart Körper-
schaf ten vom 25. Februar 2022 die Gemeinnützig keit im Sinne der §§ 51 ff. AO für die Jahre 2018
bis 2020 be schei nigt. 

Die Gemeinnützigkeit wurde wegen der 

Förderung von Wissenschaft und Forschung und
Förderung der Volks-und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe

bescheinigt. 
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Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
Stuttgart

Vermögensaufstellung
zum

31. Juli 2023

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Langfristig gebundenes Vermögen

Software, Lizenzrechte 12.181,00 20.466,00

Geschäftsbauten 1.064.849,00 1.069.740,00

Wohnbauten 107.878,86 108.972,86

Ausstattung 7.760,00 11.072,00

Beteiligungen und Einlagen 705.803,00 705.803,00

1.898.471,86 1.916.053,86

2. Kurzfristig gebundenes Vermögen

Bestände 66.662,19 70.455,11

Forderungen,  Darlehen und sonstige Vermögensgegenstände 2.430.712,22 267.006,67

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 812.176,96 2.970.179,01

3.309.551,37 3.307.640,79

3. Abgrenzungen 97.437,72 75.503,26

1. Vereinsvermögen

Vereinsvermögen 521.935,90 521.935,90
Vermögenszunahme 0,00 0,00

521.935,90 521.935,90

2. Rücklagen 2.445.541,38 2.284.353,54

3. Rückstellungen 2.058.945,33 2.353.673,05

4. Sonstige Verbindlichkeiten 277.949,71 132.573,22

5. Abgrenzungen 1.088,63 6.662,20

5.305.460,95 5.299.197,91 5.305.460,95 5.299.197,91

Vermerkposten

- Vermögen der Waldorf-Stiftung Euro 6.323.222,18 (Euro 6.373.827,71)
- Treuhandvermögen Euro 17.686,49 (Euro 675,43)
- genossenschaftliche Haftungsverhältnisse Euro 5.000,00 (Euro 5.000,00)
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Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
Stuttgart

Ergebnisrechnung vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Erträge

1. Bundesbeiträge 18.735.347,45 18.312.540,71
2. weitere Erträge 962.681,38 1.109.446,63

19.698.028,83 19.421.987,34

Aufwendungen

3. Zuschüsse 14.984.473,24- 15.220.614,07-
4. Projektaufwendungen 926.794,26- 827.243,53-
5. Mitarbeiter:innen/Honorare 2.135.388,76- 2.008.109,71-
6. Sachkosten 1.370.480,53- 1.349.855,95-

19.417.136,79- 19.405.823,26-

Jahresergebnis 280.892,04 16.164,08

7. Bewegungen der Rücklagen 280.892,04- 16.164,08-

Ergebnis nach Rücklagenbewegung 0,00 0,00
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Erläuterungsteil
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Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Jahresrechnung

Vermögensaufstellung

Vermögensarten

1. Langfristig gebundenes Vermögen

Software, Lizenzrechte
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Lizenzen 1,00 1,00
Software 12.180,00 20.465,00

12.181,00 20.466,00

Zur Wahrung des Namensschutzes „Waldorf“ hat der BdFWS im Jahre 2000 die Rechte an der Marke
„Waldorf-Selection“ übernommen. Da die Wahrung der Markenrechte in erster Linie einen ideellen
Hintergrund hat, wird die Position mit einem Erinnerungsposten von 1,00 Euro geführt. Die Soft wa re
beinhaltet eine Personen- und Materialdatenbank.

Geschäftsbauten Euro 1.064.849,00

Vorjahr Euro 1.069.740,00

Die Position setzt sich wie folgt zusammen: 31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Grundstück Wagenburgstraße 927.900,00 927.900,00
Gebäude Wagenburgstraße 136.949,00 141.840,00

1.064.849,00 1.069.740,00

Die Position enthält das Grundstück und das Gebäude der Geschäftsstelle in Stuttgart, Wa gen-
burgstra ße 6, das im Ge schäftsjahr 2001/2002 erworben wurde. 

Nach der aktuellen Bodenrichtwerttabelle der Stadt Stuttgart beträgt der Bodenwert für dieses
Grundstück 2.454 TEuro. Damit liegen im Grundstück stille Reserven von 1.526 TEuro.
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Aus dem Ver kauf des Gebäudes Heidehofstraße 32, der früheren Geschäftsstelle, wurden stille Re-
serven rea li siert, die in Höhe von 717 TEuro auf das Ge bäu de Wagenburg stra ße 6 übertragen wor-
den sind. Der Rest wert des Gebäu des wird auf 50 Jahre abgeschrieben. Der Buchwert der Gebäude
läge einschließlich dieser stillen Reserven um 418 TEuro höher als ausgewiesen. Ei ne ak tuel le Be-
wer tung des Ge bäu des von drit ter Sei te liegt nicht vor.

Wohnbauten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Plochinger Straße 29, Ostfildern 107.875,86 108.969,86
Walter-Flex-Straße 25, Stuttgart 2,00 2,00
Blumenstrasse 22, Esslingen Treuhandvermögen 1,00 1,00

107.878,86 108.972,86

Plochinger Straße 29, Ostfildern

Grundstück Plochinger Straße, Ostfildern 59.309,86 59.309,86
Gebäude Plochinger Straße, Ostfildern 48.566,00 49.660,00

107.875,86 108.969,86

Nach der aktuellen Bodenrichtwerttabelle beträgt der Bodenwert für das Grundstück Plochinger
Straße 297 TEuro. Da mit liegen im Grundstück stille Reserven von 238 TEuro. Eine aktuelle Be wer-
tung des Ge bäudes von dritter Seite liegt nicht vor. 

Walter-Flex-Straße 25, Stuttgart

Grundstück Walter-Flex-Str., Stuttgart 1,00 1,00
Gebäude Walter-Flex-Str., Stuttgart 1,00 1,00

2,00 2,00

Nach der aktuellen Bodenrichtwerttabelle der Stadt Stuttgart beträgt der Bodenwert für das Grund-
stück Walter-Flex-Straße 1.321 TEuro. Damit liegen im Grundstück stille Reserven von 1.321 TEuro.
Ei ne ak tuelle Be wer tung des Gebäudes von dritter Seite liegt nicht vor. 
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Blumenstrasse 22, Esslingen Treuhandvermögen

Blumenstrasse 22, Esslingen Treuhandvermögen 1,00 1,00

1,00 1,00

Das Gebäude Blumenstrasse in Esslingen, das der BdFWS als Treuhänder für die Waldorf-Stif tung
verwaltet, ist durch Schenkung zugegan gen und es wird daher mit einem Erin nerungswert von 1
Euro angesetzt. Es liegen keine Unterlagen zum Wert vor.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei den Grundstücken aller Immobilien stil le Re ser ve n von
3.503 TEuro vorliegen. In den Ge bäuden kön nen wei tere stil le Re serven vorlie gen. 

Ausstattung Euro 7.760,00

Vorjahr Euro 11.072,00

Die Position besteht im Wesentlichen aus Einbauten in Gebäuden und Gegenständen des Inventars.

Die Gegenstände der Ausstattung sind durch Inventarlisten nachgewiesen. Die Abschreibun gen der
bereits vorhandenen Wirtschaftsgüter wurden zu den bisherigen Sätzen verrechnet. Zugänge un ter
5.000,00 Euro wer den als ge ring wer ti ge Wirt schafts gü ter so fort abgeschrie ben.

Beteiligungen und Einlagen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Einlage WALDORFSTIFTUNG Honoldweg 700.000,00 700.000,00
GLS Genossenschaftsanteile 5.800,00 5.800,00
Verlag Freies Geistesleben (GmbH-Anteile) 1,00 1,00
Verlag Freies Geistesleben (Stille Beteiligung) 1,00 1,00
IPSUM gGmbH (GmbH-Anteile) 1,00 1,00

705.803,00 705.803,00

Die Einlage in die Waldorf-Stiftung dient der Refinanzierung zukünftiger Zah lun gen für die Al ters-
versorgung ehemaliger Mitarbeiter. Die Einlage ist bis zum 31. März 2024 befristet.

Es bestehen Genossenschaftsanteile an der GLS Gemeinschaftsbank e.G. in Höhe von 5.800 Euro. 



Anlage 3
Seite 21

Der Verlag Freies Geistesleben & Urach haus GmbH hat ein Stammkapital von 630.000,00 Euro, von
dem 2 Geschäftsanteile im Nominalbe trag von insgesamt 210.000,00 Euro dem BdFWS zuzurech-
nen sind. Es liegt ein ungeprüfter Jahresab schluss zum 31.12.2022 vor, der ei nen Jahresfehlbetrag
von 695 TEuro (i. Vj. Jahresüberschuss 23 TEuro) und ein bi lanz ielles Eigenkapital von 421 TEuro (i.
Vj. 1.115 TEuro) aus weist.

Darüber hinaus bestehen stille Beteiligungen am Verlag in Höhe von 5.303,26 Euro, die dem BdFWS
schenkweise übertragen worden sind. Sie werden wegen des ideellen Charak ters mit 1,00 Euro an-
gesetzt.

Der BdFWS ist mit 16.000,00 Euro an der IPSUM – Institut für Pädagogik, Sinnes- und Me dienökolo-
gie gGmbH beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 36.000,00 Euro. Das Jahresergeb-
nis 2022 beträgt -4 TEuro. Mit Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2021 wurde die Li quida-
tion der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 beschlossen. Da die Be tei li gung nicht un ter wirt-
schaftli chen As pekten ein ge gan gen wur de, son dern der För de rung des In sti tuts die nen soll, wird sie
mit ei nem Erin ne rungs wert von 1,00 Euro an gesetzt.

2. Kurzfristig gebundenes Vermögen

Bestände
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Bestand Webshop 66.222,70 70.405,63
Bestand Abschlussportfolio 439,49 49,48

66.662,19 70.455,11

Forderungen,  Darlehen und sonstige Vermögensge-
genstände

31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Beitragsforderungen 2.210.529,65 98.626,91
Verechnungen HUK Solidarfonds 62.168,25 107.320,75
Darlehen Verlag Freies Geistesleben 50.000,00 0,00
Überzahlungen an Seminare 37.480,00 0,00
sonstige Forderungen 32.834,23 40.587,14
Ansprüche a. Rückdeckungsversicherung 16.128,00 0,00
Mietkautionen 10.151,58 10.150,75

Übertrag 2.419.291,71 256.685,55
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Forderungen,  Darlehen und sonstige Vermögensge-
genstände

31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Übertrag 2.419.291,71 256.685,55

Umsatzsteuer 4.970,12 4.099,16
Mitarbeiter:innendarlehen 2.900,00 4.100,00
Lohnfortzahlung Forderungen 2.106,95 0,00
Verrechnungskonto Stockmar 849,36 2.121,96
Verrechnungen Pädagogische Forschungsstelle 594,08 0,00

2.430.712,22 267.006,67

Für Beitragsforderungen aus Mitgliedsbeiträgen der Schulen liegt eine abgestimmte Salden liste der
De bi to renbuchhaltung vor. Der Einzug erfolgte im August 2023. Einzelwertberichtigungen wurden im
Be richts jahr nicht ge bil det. 

Die sonstigen Forderungen beinhalten Forderungen aus der Verwaltung der Künstlersozialabgabe für
Mitglieder in Höhe von 20 TEuro und Ansprüche aus Tagungen von TEuro 12.

zu Verrechnungen HUK Solidarfonds:

Die Forderung an die Hannoversche Kassen Unterstützungskasse (HUK) besteht im Zusammenhang
mit dem Solidarfonds, dessen Rechtsträger der BdFWS ist und der von den Hannoverschen Kassen
treu hände risch verwaltet wird. Die Vergabeentscheidungen werden nach einer Vorprüfung von An-
trägen auf Unterstützung durch die Hannoverschen Kassen gemeinsam von BdFWS und Kassen ge-
troffen. Die Zu sagen sind zeitlich begrenzt und sie übersteigen in der Summe nicht die verfügbaren
Mittel. Wei tere Erläuteru gen finden sich auf der Passivseite unter den Rücklagen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

BfS Kündigungsgeld 800.324,16 0,00
Termingelder 0,00 125.000,00
Kontokorrentkonten 11.434,30 2.843.922,20
Kasse 418,50 1.256,81

812.176,96 2.970.179,01
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3. Abgrenzungen Euro 97.437,72

Vorjahr Euro 75.503,26
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Vermögensbindungen

1. Vereinsvermögen

Vereinsvermögen Euro 521.935,90

Vorjahr Euro 521.935,90

Vermögenszunahme Euro 0,00

Vorjahr Euro 0,00

2. Rücklagen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Rücklage Projekte 719.169,00 402.439,20
Freie Rücklage 566.109,36 566.109,36
Rücklage Lehrer:innenbildung 448.757,54 609.147,00
Betriebsmittelrücklage 400.000,00 400.000,00
Altersversorgung 91.247,00 91.247,00
Rücklage für Eurythmieschulen 72.887,62 72.887,62
Solidarfonds 62.168,25 107.320,75
Instandhaltung Wohnhäuser 50.000,00 20.000,00
Instandhaltung Wagenburgstraße 35.202,61 15.202,61

2.445.541,38 2.284.353,54

Die Rücklage für die Altersversorgung deckt Risiken aus der Altersversorgung über den zu rückge-
stell ten Betrag hinaus ab.

3. Rückstellungen 01.08.2022 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.07.2023

Euro Euro Euro Euro Euro

Pensionen 1.637.028,00 0,00 0,00 74.300,00 1.711.328,00

Projekte 691.915,05 375.242,72 0,00 6.545,00 323.217,33

Abschlussprüfung 15.800,00 15.800,00 0,00 15.470,00 15.470,00

Ertragsteuern 3.070,00 0,00 0,00 0,00 3.070,00

sonstige 5.860,00 0,00 0,00 0,00 5.860,00

2.353.673,05 391.042,72 0,00 96.315,00 2.058.945,33
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Zum Rückstellungsbedarf für Pensionen liegt ein versicherungsmathematisches Gut achten zum
31. Juli 2023 vor. Der Ansatz der Rückstellung basiert, wie in den Vorjahren auf einem Ab zin sungs-
fak tor von 6%, wie er für steu er li che Zwe cke und für Zwecke des PSV verwendet wird. Bei An wen-
dung ei nes  Abzin sungs fak tors nach § 253 HGB würde sich bei 1,81% (10 Jahre) (i.Vj. 2,47%) ein
Wert von 3.646 TEuro (i.Vj. 3.478 TEuro) und bei 1,60% (7 Jahre) (i.Vj. 1,78%) ein Wert von 3.776
TEuro (i.Vj. 3.715 TEuro) ergeben. Die Rück stel lung und die Rück la ge für Al ters ver sorgung betra gen
zu sam men 1.786 TEuro (i.Vj. 1.728 TEuro). Der Un ter de ckung der Rückstel lung ein schließ lich der
Rück la ge von 1.860 TEuro (i.Vj. 1.750 TEuro) bzw. 1.989 TEuro (i.Vj. 1.987 TEuro) ste hen stille Re-
ser ven in Grund stü cken und Ge bäu den von 3.503 TEuro (i.Vj 3.654 TEuro) ge gen über. Auf den Aus-
weis ei nes hö he ren Wer tes der Rück stel lung wird da her ver zich tet. Die stil len Re ser ven wer den jähr-
lich über prüft.

In der Rückstellung für Projekte werden Projektmittel ausgewiesen, die im Berichtsjahr nicht ver-
braucht wurden und die in das Folgejahr vorgetragen werden.

Für die Kosten der Prüfung des Abschlusses zum 31. Juli 2023 wurden 15.470,00 Euro zu rück ge-
stellt.

Die sons ti gen Rückstel lun gen be in hal ten die Rückstellung für Schwerbehindertenabgabe und den
Auf wand für aus stehen de Rech nun gen zum Stich tag. 

4. Sonstige Verbindlichkeiten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Verrechnungskonto Waldorf-Stiftung 200.000,00 0,00
Übrige Verbindlichkeiten 41.822,82 108.446,56
Verbindlichkeit Lohnsteuer 21.916,60 19.147,72
Beitragsforderungen 9.704,27 350,20
Erhaltene Kautionen Plochinger Str. 3.300,35 3.300,64
Verbindlichkeiten Sozialversicherung 1.204,67 1.327,10
Treuhandverbindlichkeit Waldorf-Stiftung 1,00 1,00

277.949,71 132.573,22

Die Verbindlichkeit Lohnsteuer betrifft den Abrechnungszeitraum Ju li 2023. Die Ge häl ter für Au gust
2023 wur den En de Ju li 2023 ausbe zahlt, sie sind aktiv abge grenzt.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind nachgewiesen. Die Abgrenzungen enthalten Aufwendungen für
das Ge schäfts jahr 2023/2024 von, 22 TEuro für Honorare und Rechnungen von Dienstleistern, 11
TEuro für Zuschüsse/Projekte/Tagungen, 2 TEuro für Altersversorgung und 7 TEuro für sonsti ge Ver-
bind lich kei ten. 
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Die Treuhandverbindlichkeit gegenüber der WALDORF-STIFTUNG besteht aufgrund des zivilrechtli-
chen Eigentum des BdFWS am Wohnhaus Blumenstrasse 22 in Esslingen, das für die Stiftung ge-
halten wird. Das Ge bäude ist unter den Wohnbauten aktiviert. Da der BdFWS unentgeltlich erworben
hat, wird ein Er in ne rungs wert von 1,00 Euro ausgewiesen. Die WALDORF-STIFTUNG aktiviert in ihrem
Ab schluss die ent sprechen de Treuhandforderung sowie weitere Anschaffungskosten, die mit dem
Ge bäude im Zu sammenhang stehen.

5. Abgrenzungen Euro 1.088,63

Vorjahr Euro 6.662,20

Vermerkposten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro
Treuhänderisches Vermögen

Vermögen der WALDORF - Stiftung 6.323.222,18 6.373.827,71
Freundeshilfe 17.686,49 675,43

6.340.908,67 6.374.503,14

Genossenschaftliche Haftungsverhältnisse 5.000,00 5.000,00

WALDORF-STIFTUNG

Der BdFWS ist der Verwalter des Vermögens der rechtlich nicht selbstän di gen WALDORF-STIFTUNG.
Er legt zum Stichtag eine Vermögensaufstellung und eine Ergebnisrech nung vor, die diesem Bericht
als Anlagen 5 und 6 beigefügt sind. Die Posten dieser Jah resrech nung wer den in der Anlage 7 dieses
Berichts erläutert. In der Jahresrechnung des BdFWS sel ber wird das ver waltete Ak tiv-Vermögen der
WALDORF-STIFTUNG als Vermerkposten ausgewie sen. Das Haus in Ess lingen wird beim BdFWS als
zivilrechtlichem Eigen tü mer mit ei nem Erin nerungs wert von 1 Euro ak ti viert und als Treuhandver-
bindlichkeit passiviert.
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Freundeshilfe (Treuhandvermögen)

Die Präambel der am 18.12.1953 verfassten Vereinbarung, neu gefasst am 22.04.2007, sieht die
Freun des hil fe als Unterstützungskasse für im Todesfall der Mitglieder entstandene Kosten vor. Es
handelt sich um eine Solidargemeinschaft, die die Beitragszahlungen für Zahlungen in Todes fällen
ver wen det. Ein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung im Todesfall besteht nicht. Am 31. Juli 2023
war auf dem Kon to der Freundeshilfe bei der Bank für Sozialwirtschaft in Stuttgart ein Guthaben von
17.686,49 Euro (i.Vj. 675,43 Euro) vorhanden. Zu diesem Stichtag hatte die Freundeshilfe  1.625
(i.Vj. 1.681) Mit glie der. Die Freun des hil fe hat im Be richts jahr in 33 (i.Vj. 31) To des fäl len ei ne Un ter-
stüt zung zwi schen 2.500 Euro und 2.850 Euro be zahlt. Insgesamt wurden -84.827 Euro (i.Vj. 81.700
Euro) aus ge zahlt. Sie hat im Be richts jahr 101.838 Euro (i. Vj. 79.266 Euro) an Bei trä gen ein ge nom-
men. 

Genossenschaftliche Haftungsverhältnisse 31.07.2023 31.07.2022
Euro Euro

Haftung aus 58 Anteilen an der GLS Gemeinschaftsbank eG,
Bochum, zu 100 Euro gemäß Haftsummenverpflichtung 5.000,00 5.000,00

Die Haftung bezüglich der GLS Bank besteht weiter. Sie ist satzungsgemäß auf 5.000 Euro be grenzt. 
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Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Ergebnisrechnung

Vorbemerkung: 
In den Aufwendungen für Mitarbeiter und in den Sachkosten sind anteilige Aufwendungen in Hö he
von 70.240 Euro (i.Vj. 85.322 Euro) enthalten, die vom BdFWS der Ge schäfts stel le der Päd agogi-
schen For schungs stelle unentgeltlich zur Verfügung gestellt wur den.

In den Aufwendungen für Mitarbeiter und inden Sachkosten sind anteilige Aufwendungen in Höhe
von 9.519 Euro (i.Vj. 7.065 Euro) ent hal ten, die vom BdFWS der Ge schäfts stel le der IAO un ent gelt-
lich zur Ver fügung gestellt wurden.

Nach den Erläuterungen der einzelnen Posten ist eine Darstellung der Ergebisrechnung nach den
einzelnen Bereichen der Tätigkeiten des Vereins wiedergegeben.
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Erträge

1. Bundesbeiträge
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Bundesbeiträge 16.655.705,65 17.259.226,71
Beiträge Ankommende 2.079.641,80 1.053.314,00

18.735.347,45 18.312.540,71

2. weitere Erträge
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Erträge Druck und Versand 313.050,31 339.848,15
Zweckspenden 228.684,00 271.678,78
Zuwendungen Waldorf-Stiftung 139.600,00 100.000,00
Einnahmen Veranstaltungen 97.688,30 176.959,51
Mieterträge 56.790,28 51.262,95
Sonstige Erträge Lehrer:innenbildung 42.717,89 42.841,68
Einnahmen Webshop 36.475,73 21.512,05
Lizenzgebühren 29.978,11 33.073,16
Zinserträge 7.486,23 7.068,93
Bonus memo AG 6.000,00 0,00
Spenden allgemein 2.020,00 3.628,27
Erlöse Hefte MPK 1.860,53 25.227,37
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 330,00 32.948,42
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn 0,00 3.397,36

962.681,38 1.109.446,63
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Aufwendungen

3. Zuschüsse
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Zuschüsse Lehrer:innenbildung -11.206.326,83 -10.680.590,79
Zuschüsse Eurythmieschulen -1.544.719,00 -1.361.227,95
Zuschüsse Sonstige Lehrer:innenbildung Projekte -1.080.689,24 -2.171.123,87
Zuschüsse Pädagogische Forschungsstelle -472.900,00 -455.700,00
Zuschuss Archiv Dornach -267.600,00 -88.000,00
Zuschüsse Pädagogische Sektion -133.800,00 -132.000,00
Zuschüsse European Council -107.040,00 -88.062,00
Zuwendungen Solidarfonds -67.205,00 -62.186,56
Zuschüsse Institut für Bildungsforschung -50.000,00 -50.000,00
Zuschüsse Eurythmierfonds -28.000,00 -89.722,94
Zuschuss IAO -23.500,00 -23.499,96
Periodenfremde Aufwendungen -2.193,17 0,00
Zuwendungen, Spenden -500,00 -18.500,00

-14.984.473,24 -15.220.614,07

4. Projektaufwendungen
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Öffentlichkeitsarbeit -466.145,90 -328.617,73
Sonstige Zuschüsse Projekte -265.363,23 -320.053,85
Publikationen -68.840,42 -59.971,71
Aufwand Webshop -58.478,12 -30.373,62
Projekte Vorstand -51.855,21 -57.175,16
Vorstandsarbeit WaldorfSV -8.371,13 -3.453,35
Kosten MPK Hefte -7.740,25 -12.970,36
Projekt Inklusion 0,00 -14.627,75

-926.794,26 -827.243,53
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5. Mitarbeiter:innen/Honorare
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Mitarbeiter:innen Einkommen -1.422.074,85 -1.242.160,88
Gesetzliche soziale Aufwendungen -275.963,75 -248.923,52
Freie Mitarbeiter:innen -198.390,81 -268.312,88
Ruhegeldzahlungen -99.755,67 -100.597,02
Zuführung Pensionsrückstellung -75.075,00 -110.807,00
Beiträge Berufsgenossenschaft -40.733,44 -24.860,03
Fortbildungsaufwand -11.636,88 -765,76
Verwaltungsgebühr Solidarfonds AV -5.331,50 -5.092,40
Betriebliche Altersvorsorge -4.941,04 -5.109,22
Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG. -1.485,82 -1.481,00

-2.135.388,76 -2.008.109,71

6. Sachkosten
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Druck- und Versandkosten Erziehungskunst -272.909,19 -309.554,62
Rechts- und Beratungskosten -251.712,64 -114.610,79
Tagungskosten sonstige -213.795,21 -230.240,90
Reisekosten -158.310,93 -191.379,91
Aufwand Abrechnung VFG Erziehungskunst -59.666,67 -61.200,04
Sachaufwand Erziehungskunst -52.029,10 -73.019,24
Tagungen WaldorfSV -36.796,70 -14.873,37
Raumkosten ÖA -34.001,01 -50.620,42
Raumkosten Stuttgart -32.584,45 -19.262,89
USt auf Bundesbeiträge für Herstellung ErzK -32.570,70 -35.836,85
EDV-Kosten -30.935,57 -53.209,85
Beiträge, sonstige -26.721,35 -18.747,64
Instandhaltung Wagenburgstr. 6 -23.849,54 -22.970,57
Büromaterial -21.364,85 -14.249,70
Abschluss- und Prüfungskosten -15.470,00 -16.123,20
Buchführungskosten -14.822,03 -15.957,39
Aufwand Walter-Flex-Strasse -13.857,47 -24.826,12
Abschreibungen BGA -10.729,06 -7.242,95
Porto -10.264,23 -15.028,76
Körperschaft- und Gewerbesteuer -8.942,40 -8.779,20
Abschreibung immaterielle VermG -8.285,00 -8.285,00
Telefon -7.510,08 -8.492,82
Sonstige Kosten -6.599,93 -16.742,44

Übertrag -1.343.728,11 -1.331.254,67
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6. Sachkosten
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Übertrag -1.343.728,11 -1.331.254,67

Abschreibungen Gebäude -5.985,00 -5.985,00
Künstlersozialkasse KSK Anteil Bund -5.288,70 -5.283,10
Bestandsveränderung Webshop -4.182,93 15.340,60
Datenschutz -3.127,02 -3.969,72
Arbeitssicherheit -2.785,55 -1.688,01
Internet -2.412,60 -2.674,62
Versicherungen -2.348,81 -2.310,29
Instandhaltung Plochinger Strasse -1.166,91 -10.784,42
Bestandsveränderung Bücher 0,00 -350,00
Körperschaftsteuer für Vorjahre 155,09 509,33
Bestandsveränderung Abschlußportfolio 390,01 -1.406,05

-1.370.480,53 -1.349.855,95

Jahresergebnis Euro 280.892,04

Vorjahr Euro 16.164,08

7. Bewegungen der Rücklagen
2022/2023 2021/2022

Euro Euro

Verbrauch Solidarfonds 45.152,50 30.686,96
Auflösung von Rücklagen 0,00 60.943,28
Zuführung Freie Rücklage 0,00 -107.794,32
Zuführung RL Instandhaltung Wagenburgstr -20.000,00 0,00
Zuführung RL Instandhaltung Wohnbauten -30.000,00 0,00
Zuführung RL Lehrer:innenbildung -276.044,54 0,00

-280.892,04 -16.164,08

Ergebnis nach Rücklagenbewegung Euro 0,00

Vorjahr Euro 0,00
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Bund der Freien Waldorfschulen e.V.        
Aufgliederung der Ertragsrechnung nach Bereichen

 
Konsolidiert 

Bund

Bereich A 

Lehrer:innenbildung

Bereich B 

Förderungen

Bereich C 

Koordination

Bereich D

AO-Bereich

IST 

2022/23

PLAN

2022/23

IST

2022/23

PLAN

2022/23

IST

2022/23

PLAN

2022/23

IST

2022/23

PLAN

2022/23

IST

2022/23

PLAN

2022/23

Bundesbeiträge 16.656 16.878 12.720 12.872 1.560 1.581 2.375 2.425

Beiträge Ankommende 2.080 1.766 2.080 1.799

weitere Erträge 963 647 40 40 587 456 252 98 84 53

Summe Erträge 19.698 19.291 14.840 14.678 2.147 2.037 2.627 2.523 84 53

Zuwendungen -14.984 -15.314 -13.859 -14.527 -1.058 -787 -1 0 -67

Projektaufwendungen -1.177 -1.226 -8 0 -418 -631 -752 -595   

Mitarbeiter:innen, Hon. -2.135 -2.005 -94 -90 -505 -285 -1.531 -1.630 -5 0

Sachkosten -1.120 -1.236 -47 -62 -441 -694 -617 -470 -15 -10

Summe Aufwendungen -19.417 -19.780 -14.008 -14.678 -2.421 -2.397 -2.900 -2.695 -88 -10

Ergebnis 281 -489 0 0 -274 -360 -273 -171 -3 43

Bewegung Rücklagen 281 489 -276 360 -20 128 15 0

Ergebnis nach RL Bewegung 0 0 555 -274 0 -293 -43 12 43



 

WALDORF-Stiftung
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Waldorf-Stiftung
Stuttgart

Vermögensaufstellung
zum

31. Juli 2023

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Langfristig gebundenes Vermögen

Immobilien 63.513,00 68.910,00
Darlehen 6.158.081,24 7.031.612,09

6.221.594,24 7.100.522,09

Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Zinsen und Mieten 5.719,43 12.906,82
Sonstige Vermögensgegenstände 259.863,34 67.973,80

265.582,77 80.880,62

 Guthaben bei Kreditinstituten 768.282,48 117.105,92

Eigene Mittel

Stiftungsvermögen 651.865,00 651.865,00
Freies Vermögen 4.359.150,22 4.359.150,22
Rücklagen 1.312.206,96 1.362.812,49

6.323.222,18 6.373.827,71

Jahresüberschuss 0,00 0,00

Fremde Mittel

Rückstellungen 225.950,82 218.400,00
Sonstige Verbindlichkeiten 706.286,49 706.280,92

7.255.459,49 7.298.508,63 7.255.459,49 7.298.508,63
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Waldorf-Stiftung
Stuttgart

Ergebnisrechnung vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Stiftungserträge

Spenden 515.500,00 506.500,00
Zinserträge 125.346,65 125.733,04
Mieterträge 119.942,93 122.290,88

Sonstige Erträge 997,15 0,00

Summe Erträge 761.786,73 754.523,92

Stiftungsaufwendungen

Förderungen 663.826,42- 576.790,56-
Aufwand Vermögensverwaltung 131.377,40- 69.342,08-
Verwaltungsaufwand 17.188,44- 19.712,62-

Summe Aufwendungen 812.392,26- 665.845,26-

Ergebnis der laufenden Stiftungstätigkeit 50.605,53- 88.678,66

Verbrauch von Rücklagen und freiem Vermögen 590.043,00 429.443,00
Auflösung von Rücklagen 0,00 107.000,00
Zuführungen zu Rücklagen und zum freien Vermögen 539.437,47- 673.973,80-

Bewegungen der Rücklagen 50.605,53 137.530,80-

Ergebnis nach Rücklagenbewegung 0,00 48.852,14-

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 48.852,14

Gewinnvortrag 0,00 0,00
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Aufgliederung und Erläuterung der wesentlichen Posten der Jahresrechnung der WALDORF-STIFTUNG
zum 31. Juli 2023

Vermögensaufstellung

Vermögensarten

Immobilien Euro 63.513,00

Vorjahr Euro 68.910,00

In dieser Position sind die Aufwendungen aktiviert, die im Rahmen der Schenkung der Immobilie
Blumenstrasse in Esslingen angefallen sind. Sie werden mit 4% pro Jahr abgeschrieben. Das Gebäu-
de selber wurde mangels Anschaffungskosten mit einem Erinnerungswert von 1 Euro aktiviert, auch
wenn der Marktwert wesentlich höher liegt.

Darlehen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Darlehen Weilheim, FWS gem. eG 500.000,00 500.000,00
Bexbach, Waldorfschulverein Saar-Pfalz e.V. 400.000,00 400.000,00
Darlehen Erftstadt, Förd. WS Voreifel e. 400.000,00 400.000,00
Darlehen Hasfurt FWS 400.000,00 400.000,00
Darlehen Rostock 350.000,00 350.000,00
Darlehen Bargteheide, WS Stormarn 330.000,00 330.000,00
Darlehen Balingen 300.000,00 300.000,00
Darlehen Fr.d. Johannes-Schule Berlin 300.000,00 300.000,00
Darlehen Köln 300.000,00 300.000,00
Darlehen Landshut 300.000,00 300.000,00
Darlehen Mannheim, Trägergessellschaft 300.000,00 300.000,00
Darlehen München Süd-West 300.000,00 300.000,00
Darlehen Eckernförde 288.081,24 316.612,09
Darlehen RS Bildungszentrum 240.000,00 320.000,00
Darlehen Rottweil 200.000,00 200.000,00
Darlehen Bochum, WSV Wattenscheid e.V. 190.000,00 190.000,00
Darlehen Oldenburg 170.000,00 185.000,00
Darlehen Dessau/Roßlau 150.000,00 0,00
Darlehen Freudenstadt 100.000,00 100.000,00
Darlehen Freudenstadt 100.000,00 100.000,00
Darlehen FWS Itzehoe 100.000,00 100.000,00
Darlehen Heinsberg 100.000,00 100.000,00
Darlehen Nürnberg 100.000,00 100.000,00
Darlehen Werder 100.000,00 200.000,00

Übertrag 6.018.081,24 6.091.612,09
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Darlehen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Übertrag 6.018.081,24 6.091.612,09

Darlehen FWS Laubenhöhe 90.000,00 100.000,00
Darlehen Hamburg Waldorfberufsbildung 50.000,00 50.000,00
Darlehen FWS Aalen 0,00 290.000,00
Darlehen Landshut 0,00 500.000,00

6.158.081,24 7.031.612,09

Im Berichtsjahr wurde ein neues Darlehen in Höhe  von 150.000,00 Euro vergeben. Die Lauf zei ten
die ser Darlehen betragen vier, fünf und zehn Jah re. Die ver ein bar ten Zinssätze liegen bei 2,0 Pro-
zent. Für ein Darlehen mit der Laufzeit von vier Jahren wurde ein Zinssatz von 1,0 Prozent ver einbart.

Zwei Darlehen im Gesamtbetrag von 790.000,00 wurden im Berichtsjahr vollständig getilgt.

Die meisten Fälligkeitstermine der Zinszahlungen weichen vom Stichtag der Jahresrechnung ab. Ent-
sprechend werden die dem Berichtsjahr anteilig zuzuordnenden Zinserträge berechnet, aktiviert und
im folgenden Geschäftsjahr vereinnahmt.
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Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Zinsen und Mieten Euro 5.719,43

Vorjahr Euro 12.906,82

Sonstige Vermögensgegenstände
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Studiendarlehen 9.700,00 10.300,00
Sonstige Forderungen 95,98 0,00
Zinsabgrenzung auf gewährte Darlehen 50.067,36 57.673,80
Bund der Freien Waldorfschulen 200.000,00 0,00

259.863,34 67.973,80

 Guthaben bei Kreditinstituten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Bank für Sozialwirtschaft 700 724.081,10 101.762,08
Denkendorfer Bank 39.743,76 10.715,95
GLS 1106788401 4.457,62 4.627,89

768.282,48 117.105,92

Die Salden zum Stichtag sind durch Bankauszüge und eine Saldenbestätigung belegt.
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Vermögensbindungen

Eigene Mittel

Stiftungsvermögen Euro 651.865,00

Vorjahr Euro 651.865,00

Freies Vermögen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Freies Vermögen 3.344.543,46 3.344.543,46
Freies Vermögen aus Nachlässen 1.014.606,76 1.014.606,76

4.359.150,22 4.359.150,22

Im Freien Vermögen sind diejenigen Zuflüsse erfasst, die dem  langfristig zu nutzenden Vermögen
ge wid met sind.

Rücklagen Euro 1.312.206,96

Vorjahr Euro 1.362.812,49

Entwicklung der Rücklagen 01.08.2022 Verbrauch/Auflösung Zuführung 31.07.2023

Euro Euro Euro Euro

Fonds für Lehrerbildung 203.525,00 0,00 0,00 203.525,00

Freie Rücklage 324.322,06 0,00 24.437,47 348.759,53

Ribbek-Fonds 349.296,29 0,00 15.000,00 364.296,29

Michael Bauer Fonds 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Projekte Tessin-Stiftung 298.817,00 590.043,00 500.000,00 208.774,00

Instandhaltungsrücklage 156.852,14 0,00 0,00 156.852,14

1.362.812,49 590.043,00 539.437,47 1.312.206,96
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Jahresüberschuss Euro 0,00

Vorjahr Euro 0,00

Fremde Mittel

Rückstellungen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Projekte 222.950,82 215.400,00
Abschluss und Prüfung 3.000,00 3.000,00

225.950,82 218.400,00

Sonstige Verbindlichkeiten
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Einlage BdFWS aus Honoldweg 700.000,00 700.000,00
erhaltene Mietkautionen Blumenstraße 6.286,49 6.280,92

706.286,49 706.280,92
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Ergebnisrechnung

Stiftungserträge

Spenden
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Zuwendungen Tessin-Stiftung 500.000,00 500.000,00
erhaltene Spenden 15.500,00 6.500,00

515.500,00 506.500,00

Zinserträge Euro 125.346,65

Vorjahr Euro 125.733,04

Mieterträge
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Mieterträge Blumenstraße 86.584,00 87.684,00
Nebenkosten Blumenstraße 33.358,93 34.606,88

119.942,93 122.290,88

Sonstige Erträge Euro 997,15

Vorjahr Euro 0,00

Summe Erträge Euro 761.786,73

Vorjahr Euro 754.523,92



Anlage 6
 Seite 48

Stiftungsaufwendungen

Förderungen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Förderungen gemäß Stiftungszweck -660.226,42 -574.490,56
Stipendien -3.600,00 -2.300,00

-663.826,42 -576.790,56

Aufwand Vermögensverwaltung
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Renovierungen Instandhaltung Blumenstraße -75.126,65 -24.229,43
Nebenkostenaufwendungen Blumenstraße -47.091,84 -36.145,65
Abschreibungen Blumenstraße -5.397,00 -5.397,00
Verwaltervergütung Grünberger -3.570,00 -3.570,00
Forderungsverluste (übliche Höhe) -191,91 0,00

-131.377,40 -69.342,08

Verwaltungsaufwand
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. -7.000,00 -7.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten -3.570,00 -3.570,00
Ersatz an Bund für Rentenzahlung -2.700,00 -2.700,00
sonstige Aufwendungen -2.026,48 -4.576,67
Reisekosten und Bewirtung -1.224,00 -1.305,95
Verbandsbeiträge -500,00 -500,00
Rechts- und Beratungskosten -90,96 0,00
Beiträge, sonstige -60,00 -60,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) -17,00 0,00

-17.188,44 -19.712,62

Summe Aufwendungen Euro -812.392,26

Vorjahr Euro -665.845,26
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Ergebnis der laufenden Stiftungstätigkeit Euro -50.605,53

Vorjahr Euro 88.678,66

Verbrauch von Rücklagen und freiem Vermögen Euro 590.043,00

Vorjahr Euro 429.443,00

Auflösung von Rücklagen Euro 0,00

Vorjahr Euro 107.000,00

Zuführungen zu Rücklagen und zum freien Vermögen
31.07.2023 31.07.2022

Euro Euro

Einstellung in die Freie Rücklage -24.437,47 -107.221,66
Einstellungen Ribbek-Fonds -15.000,00 -500,00
Einstellung in Förderrücklagen -500.000,00 -500.000,00
Einstellungen in Instandhaltungsrücklage 0,00 -66.252,14

-539.437,47 -673.973,80

Ergebnis nach Rücklagenbewegung Euro 0,00

Vorjahr Euro -48.852,14

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Euro 0,00

Vorjahr Euro 48.852,14



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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